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Vorwort

Die ILE Nationalparkgemeinden liegen im 

Regierungsbezirk Niederbayern in den 

Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau. 

Das Gebiet umfasst die sechs Gemeinden  

Bayerisch Eisenstein, Frauenau, Lindberg, 

Neuschönau, Spiegelau und St. Oswald-

Riedlhütte . Insgesamt zählt die Region 

rund 14.500 Einwohnern auf einer Fläche 

von 330 km² . Die Gemeinden  liegen direkt 

an der Grenze zu Tschechien. Sie sind Teil 

des Naturparks Bayerischer Wald sowie des 

Nationalparks Bayerischer Wald und dem-

entsprechend ländlich und durch viele  

Waldflächen geprägt.  

 

Aufgrund der zukünftigen Herausforderun-

gen in der Wärmeversorgung haben sich 

die ILE Nationalparkgemeinden bereit s 

2024 entschieden, eine kommunale Wär-

meplanung zu erstellen . Die kommunale 

Wärmeplanung ist ein zentrales Instru-

ment zur Umsetzung der Wärmewende und 

leistet einen entscheidenden Beitrag zum 

Klimaschutz. Ziel der Wärmeplanung ist 

es, die Wärmeversorgung in den ILE Natio-

nalparkgemeinden langfristig treibhaus-

gasneutral zu gestalten. Durch die syste-

matische Analyse des aktuellen Wärmebe-

darfs, die Identifikation von Potenzialen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

die Ausarbeitung einer Umsetzungsstrate-

gie wird eine umfassende Planung geschaf-

fen, um die Treibhausneutralität bis zum 

Jahr 2045 zu erreichen.   

 

Die Motivation hinter der kommunalen 

Wärmeplanung basiert auf dem dringen-

den Handlungsbedarf im Klimaschutz. Der 

Wärmesektor ist einer der größten Verur-

sacher von Treibhausgasemissionen in 

Deutschland und die Umstellung auf er-

neuerbare Energien spielt eine wesentli-

che Rolle bei der Erreichung der nationa-

len Klimaziele. Die ILE Nationalparkge-

meinden sehen die Wärmewende als eine 

zentrale Aufgabe an, um den ökologischen 

Fußabdruck zu reduzieren, gleichzeitig  die 

lokale Wirtschaft zu stärken und eine 

nachhaltige Energieversorgung für künf-

tige Generationen sicherzustellen.  

 

Der nun folgende Bericht stellt den Ge-

samtbericht  für die kommunale Wärme-

planung der ILE Nationalparkgemeinden 

dar. Neben diesem wird in Kurzberichten 

auf die spezifischen Belange und relevan-

ten Teile je der zugehörigen Gemeinde ein-

gegangen.
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1 Rechtlicher Rahmen und aktuelle Fºrderprogramme 

Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) ist am  

1. Januar 2024 in Kraft getreten und ver-

pflichtet alle Bundesländer zur Durchfüh-

rung einer Wärmeplanung. Kommunen mit 

mehr als 100.000 Einwohnern müssen 

diese bis zum 30. Juni 2026 abschließen, 

während für Kommunen mit weniger als 

100.000 Einwohnern eine Frist bis zum 30. 

Juni 2028 gilt.  Die Wärmeplanung verfolgt 

gemäß § 1 WPG das Ziel die Wärmeversor-

gung bis spätestens 2045 treibhausgas-

neutral zu gestalten.  

Diese Pflicht wird mittels Landesrechts auf 

Kommunen übertragen. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung des kommunalen Wärmeplans in 

den ILE Nationalparkgemeinden bestand 

keine landesrechtliche Regelung zur Wär-

meplanung. Die Verordnung zur Ausfüh-

rung energiewirtschaftlicher Vorschriften 

(AVEn) ist am 2. Januar 2025 in Kraft 

getreten. Der bayerische Gesetzgeber 

greift im Wesentlichen die Vorgaben des 

Bundesgesetzes auf und regelt die Hand-

lungsspielräume der Länder parallel dazu . 

Die ILE Nationalparkgemeinden haben so-

mit alle gesetzlichen Vorgaben erfüllt.  

Im folgenden Kapitel werden Ablauf und 

Inhalte der kommunalen Wärmeplanung 

vorgestellt sowie der Zusammenhang mit 

der Kommunalrichtlinie (KRL) und dem Ge-

bäudeenergiegesetz (GEG) erläutert. Er-

gänzend werden aktuelle Informationen zu 

relevanten Förderprogrammen aufgeführt . 

Da sich Gesetze und Förderkonditionen än-

dern können, ist es entscheidend, die je-

weils aktuellen Vorgaben und Richtlinien 

zu prüfen, um die Planung und Umsetzung 

effektiv und rechtssicher gestalten zu kön-

nen.  

1.1 Wªrmeplanungsgesetz und Kommunalrichtlinie  

Die ILE Nationalparkgemeinden haben im 

September 2023 einen Antrag auf Förde-

rung im Rahmen der Richtlinie zur Bundes-

förderung kommunaler Klimaschutz (Kom-

munalrichtlinie ) gestellt. Mit der Kommu-

nalrichtlinie, die seit dem Jahr 2008 be-

steht, unterstützt das Bundesministerium 

für Wirtschaft und Klimaschutz Kommunen 

und kommunale Akteure dabei, ihre Emis-

sionen nachhaltig zu senken. Die Kommu-

nalrichtlinie hat vor Inkrafttreten des WPG 

auch Wärmepläne bezuschusst. Diese För-

derung lief mit dem Inkrafttreten des Wär-

meplanungsgesetz aus.  

Die ILE Nationalparkgemeinden profitier en 

durch die frühe Antragsstellung von einer 

90 %-igen Förderquote und konnte n mit 

der kommunalen Wärmeplanung im De-

zember 2024 starten.  

Die Förderinhalte  der Kommunalrichtlinie  

spiegeln im Wesentlichen die Inhalte des 

Wärmeplanungsgesetzes wider.  

Abbildung 1 zeigt den vorgesehenen Ablauf 

der kommunalen Wärmeplanung. Zunächst 

beschließt die Kommune als planungsver-

antwortliche Stelle die Durchführung. Die-

ser Beschluss wurde am 16.09.2024 von 

den ILE Nationalparkgemeinden einstim-

mig gefasst. Im Anschluss erfolgt eine Be-

standsanalyse mit der Eignungsprüfung, 

um den aktuellen Zustand zu bewerten. 

Aufbauend darauf wird eine Potenzialana-

lyse durchgeführt, um mögliche Chancen 

und Ressourcen für die erneuerbare Ener-

gieversorgung in den Gemeindegebieten 

der ILE Nationalparkgemeinden zu identi-

fi zieren.  
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Abbildung 1: Ablauf der kommunalen Wªrmeplanung, eigene Darstellung 

Auf dieser Grundlage wird ein Zielszenario 

entwickelt, das die angestrebte Wärme-

versorgung beschreibt. Die Gemeindege-

biet e der ILE Nationalparkgemeinden wer-

den anschließend in voraussichtliche Wär-

meversorgungsgebiete unterteilt, und die 

geplanten Versorgungsarten für das Ziel-

jahr werden festgelegt.  Für die Ge-

bietseinteilung stehen nach Wärmepla-

nungsgesetz folgende Kategorien zur Ver-

fügung:  

Á Gebiete für dezentrale Wärmever-
sorgung 

Á Wärmenetzgebiete:  
Wärmenetzverdichtungsgebiete, 
Wärmenetzausbaugebiete,  
Wärmenetzneubaugebiete 

Á Wasserstoffnetzgebiete 

Á Prüfgebiete  

Daraufhin wird eine Umsetzungsstrategie 

entwickelt, die konkrete Maßnahmen ent-

hält, um das Zielszenario zu erreichen. 

Eine gezielte Akteursbeteiligung dient 

dazu, über das Projekt zu informieren, Be-

denken aufzunehmen, Anregungen in die 

Planung einzubeziehen und einen mög-

lichst breiten Konsens zu schaffen. Außer-

dem werden ein Controllingkonzept und 

eine Verstetigungsstrategie erarbeitet, um 

die kontinuierliche Umsetzung und Über-

wachung der Maßnahmen und nötigen 

Emissionsreduktionen sicherzustellen.  

Eine Kommunikationsstrategie soll eine 

transparente Kommunikation nach außen 

über bevorstehende Maßnahmen des Wär-

meplans sicherstellen.  

Dekarbonisierung von Wärmenetzen  

Das Wärmeplanungsgesetz regelt zudem 

die Dekarbonisierung bestehender Wärme-

netze. Vorgesehen ist, dass der Anteil er-

neuerbarer Energien in diesen Netzen stu-

fenweise erhöht wird  (Fristverlängerungen 

sind möglich): 

Á ab dem 1. Januar 2030  
mindestens 30 % 

Á ab dem 1. Januar 2040  
mindestens 80 % 

Für neue Wärmenetze gilt ab dem 1. März 

2025 ein Anteil von mindestens 65 % erneu-

erbarer Energien in der Nettowärmeerzeu-

gung (§30 WPG). Zusätzlich zur Nutzung 

erneuerbarer Energien können Wärme-

netze auch durch unvermeidbare Abwärme 

oder eine Kombination dieser Quellen be-

trieben werden. Bis 2045 müssen alle Wär-

menetze vollständig treibhausgasneutral 

sein (§31 WPG). Zur Erreichung dieser 

Ziele sind Wärmenetzbetreiber gemäß §32 

WPG verpflichtet Dekarbonisierungs - bzw. 

Transformationspläne zu erstellen.
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1.2 Wªrmeplanungsgesetz und Gebªudeenergiegesetz  

Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und das 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind zentrale 

Elemente für den Umbau der deutschen 

Energieversorgung hin zu Nachhaltigkeit 

und Treibhausgasneutralität . Das GEG legt 

fest, wie die erneuerbaren  Energien für 

die Beheizung zu verwenden sind. Das 

WPG dient dabei als wichtige Orientierung 

für Kommunen, Bürger sowie Unterneh-

men, um die lokale Wärmeversorgung stra-

tegisch zu planen und nachhaltig zu gestal-

ten. Gemeinsam schaffen diese Gesetze 

den rechtlichen Rahmen für eine klima-

freundliche Wärmeversorgung und fördern 

den Übergang zu treibhausgasneutralen 

Energiequellen.  

Ab dem 30. Juni 2028 müssen grundsätz-

lich alle neu eingebauten Heizungen  ð un-

abhängig davon, ob es sich um Neubauten 

oder Bestandsgebäude, Wohn- oder Nicht-

wohngebäude handelt,  mindestens 65 % 

erneuerbare Energien nutzen. Eigentümer 

haben die Möglichkeit, diesen Anteil auf 

zwei Arten nachzuweisen: entweder durch 

eine individuelle Lösung oder durch die 

Wahl einer der gesetzlich vorgegebenen 

Optionen. Zu den Erfüllungsoptionen gehö-

ren:  

Á Anschluss an ein Wärmenetz 

Á elektrische Wärmepumpe 

Á Stromdirektheizung  

Á Heizung auf Basis von Solarthermie 

Á Heizung zur Nutzung von Biomasse 
oder grünem oder blauem Wasser-
stoff  

Á Hybridheizung (Kombination aus 
erneuerbarer Heizung und Gas- 
oder Ölkessel) 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann 

auch eine sogenannte ăH2-Readyò-Gas-

heizung eingebaut werden, die später auf 

100 % Wasserstoff umgerüstet werden 

kann. 

Die kommunale Wärmeplanung (KWP) soll 

Bürger sowie Unternehmen über die beste-

henden und zukünftigen Optionen zur lo-

kalen Wärmeversorgung informieren und 

das Artgebiet  in Versorgungsgebiete ein-

teilen . Zudem soll sie als Orientierungs-

hilfe dienen, um Eigentümer bei der Aus-

wahl einer geeigneten Heizungsanlage zu 

unterstützen. Bestehende Heizungen  

dürfen weiterhin betrieben werden. Sollte 

eine Gas- oder Ölheizung ausfallen, darf 

sie repariert werden. Bei irreparablen Hei-

zungsdefekten (Heizungshavarien) oder 

bei konstant  temperierten Kesseln , die äl-

ter als 30 Jahre sind, gelten  pragmatische 

Übergangslösungen und mehrjährige Fris-

ten. Übergangsweise darf eine fossil be-

triebene Heizung ð bis zum Ablauf der Fris-

ten für die kommunale Wärmeplanung im 

Jahr 2028 eingebaut werden. Dabei ist zu 

beachten, dass diese ab 2029 einen stei-

genden Anteil an erneuerbar en Energien 

aufweisen muss (§71i GEG): 

Á ab 2029 mindestens 15 % 

Á ab 2035 mindestens 30 % 

Á ab 2040 mindestens 60 % 

Á ab 2045 100 % 

Nach Ablauf der Fristen für die kommunale 

Wärmeplanung (2026 bzw. 2028) können 

weiterhin Gasheizungen eingebaut wer-

den, sofern sie mit mindestens 65 % erneu-

erbaren Energien, wie Biogas oder Wasser-

stoff, betrieben werden.  Der endgültige 

Stichtag für die Nutzung fossiler Brenn-

stoffe in Heizungen ist der 31. Dezember 

2044. In Härtefällen können Eigentümer 

von der Pflicht zur Nutzung erneuerbarer 

Energien befreit werden . 
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1.3 Rechtsfolgen der kommunalen Wªrmeplanung 

Obwohl der Wärmeplan selbst keine recht-

liche Außenwirkung hat (§ 23 WPG), kön-

nen die Gemeinden auf dessen Basis Ge-

biete für den Neu - oder Ausbau von Wär-

menetzen oder Wasserstoffnetzen festle-

gen. Solche Beschlüsse ziehen rechtliche 

Konsequenzen nach sich und sind im Wär-

meplanungsgesetz (WPG) geregelt. Ver-

bindliche Festlegungen entstehen nur 

durch zusätzliche, optionale Beschlüsse 

der Gemeinden, wenn Gebiete für den 

Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder 

Wasserstoffnetzen ausgewiesen werden (§ 

26 WPG). In diesen Gebieten greifen die 

entsprechenden Vorschriften des Gebäu-

deenergiegesetzes (GEG) zum Heizungs-

tausch und zu Übergangslösungen (§ 71 

Abs. 8 Satz 3, § 71k Abs. 1 Nr. 1 GEG) einen 

Monat nach dem Beschluss der Gemein-

den. Diese Festlegung verpflichtet jedoch 

nicht zur tatsächlichen Nutzung der ausge-

wiesenen Versorgungsart oder zum Bau 

entsprechender Wärmeinfrastrukturen . 

1.4 Bundesfºrderungen f¿r effiziente Gebªude und effiziente Wªrmenetze 

1.4.1  Bundesfºrderung f¿r effiziente Gebªude (BEG) 

Die Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude (BEG) ist eine staatliche Förderung 

in Deutschland zur Steigerung der Energie-

effizienz und zur Nutzung erneuerbarer 

Energien in Gebäuden. Sie bündelt ver-

schiedene Förderprogramme, und richtet 

sich sowohl an private als auch an gewerb-

liche Immobilienbesitzer sowie an öffent-

liche Einrichtungen. Neben den baulichen 

Maßnahmen wird  in allen Programmen 

auch die Energieberatung (Fachplanung 

und Baubegleitung) mit gefördert. Im Fol-

genden werden die drei Hauptbereiche der 

BEG für Sanierung vorgestellt  zum Stand 

September 2025. Zudem gibt es Förderpro-

gramme bzw. zinsvergünstigte KfW-Kre-

dite  für Neubauten. Abbildung 2 zeigt die 

Struktur der Bundesförderung für effizi-

ente Gebäude und unterteilt diese  in Ein-

zelmaßnahmen und systematische Maß-

nahmen.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Aufbau und Fºrderinhalte der Bundesfºrderung f¿r effiziente Gebªude (BEG), eigene Darstellung  

Fachplanung und  
Baubegleitung in  
investiven Kosten 

Bundesfºrderung  
f¿r effiziente Gebªude 

(BEG) 

EinzelmaÇnahmen Systematische MaÇnahmen 

BEG EM 

SanierungsmaÇnahmen  
f¿r Wohn- und Nichtwohn-

gebªude 

BEG NWG (Nichtwohnge-
bªude) 

Sanierungen auf  
Effizienzgebªudeniveau 

BEG WG (Wohngebªude) 

Sanierung auf  
Effizienzhausniveau 

BEG KFN (Wohn- und 
Nichtwohngebªude) 

Klimafreundlicher Neubau 

Zusªtzliche Fºrderung von Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen  
f¿r alle MaÇnahmen 
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1.4.2 BEG EinzelmaÇnahmen (BEG EM) 

Die BEG Einzelmaßnahmen (BEG EM) deckt 

einzelne Modernisierungen in Bestandsge-

bäuden ab, z. B. Heizungsoptimierung, 

Dämmung und Installation erneuerbarer 

Energien, wobei die Förderung als Zu-

schuss oder Kredit mit Tilgungszuschuss 

erfolgt.  

Einzelmaßnahmen können neben Wärme-

erzeugungsanlagen auch die Errichtung 

und den Anschluss an Gebäudenetze oder 

Wärmenetze umfassen. Ein Gebäudenetz 

dient dabei der Wärmeversorgung von bis 

zu 16 Gebäuden und maximal 100 Wohn-

einheiten. Förderfähig sind das Netz 

selbst, alle zugehörigen Komponenten so-

wie notwendige Umfeldmaßnahmen, wo-

bei die Förderquote vom Anteil erneuerba-

rer Energien im Wärmenetz abhängt. So 

beträgt die Förderung für den Aufbau ei-

nes Gebäudenetzes 30 %, wenn mindestens 

65 % der Wärme aus erneuerbaren 

Energien stammen. Der Anschluss an ein 

solches Netz wird ebenfalls mit 30 % geför-

dert, sofern nur die Grundförderung nach 

BEG für den Gebäudeeigentümer gilt und 

es sich um Nichtwohngebäude oder unbe-

wohnte Wohneinheiten handelt. Der För-

dersatz steigt auf 50  %, wenn der Eigentü-

mer das Gebäude selbst bewohnt und zu-

sätzlich einen sogenannten Klimage-

schwindigkeitsbonus erhält. Bei einem 

Netzausbau von mindestens 65 % erneuer-

barer Energien und einem Haushaltsjah-

reseinkommen unter 40.000 Euro ist e ine 

Förderung von max. 70 % möglich. Die 

Höchstfördersätze für Wohngebäude lie-

gen bei 30.000 Euro für die erste Wohnein-

heit, 15.000 Euro für die zweite bis sechste 

Einheit und 7.000 Euro für jede weitere. 

Dieselben Fördersätze gelten auch für de-

zentrale Wärmeerzeuger und den An-

schluss an Wärmenetze. 

1.4.3 BEG Wohngebªude (BEG WG) 

Die BEG Wohngebäude (BEG WG) fördert 

energetische Sanierungen und Neubauten 

von Wohngebäuden einschließlich Däm-

mung, Fensteraustausch, Heizungstausch 

und der Nutzung erneuerbarer Energien. 

Die Förderungen bestehen aus Zuschüssen 

oder Krediten und richten sich nach dem 

Effizienzhaus-Standard (z. B. Effizienzhaus 

55, Effi zienzhaus 40).

1.4.4 BEG Nichtwohngebªude (BEG NWG) 

Die BEG Nichtwohngebäude (BEG NWG) un-

terstützt vergleichbare Maßnahmen in 

Nichtwohngebäuden wie Gewerbe-, 

Industrie- und Bürogebäuden, ebenfalls 

nach Effizienzhaus-Standards und als  

Zuschüsse oder Kredite. 
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1.4.5 Bundesfºrderung f¿r effiziente Wªrmenetze (BEW)

Die Bundesförderung für effiziente Wär-

menetze unterstützt den Aufbau und die 

Modernisierung von Wärmenetzen, die 

überwiegend erneuerbare Energien oder 

Abwärme nutzen. Die Förderung erfolgt als 

Zuschuss oder Kredit mit Tilgungszuschuss 

und richtet sich an K ommunen, Unterneh-

men und Energieversorger. Förderfähig 

sind neben der Errichtung neuer Wärme-

netze auch die Erweiterung und Dekarbo-

nisierung bestehender Netze sowie die  

Integration von Speichertechnologien. Ein 

zentrales Förderkriterium ist der Anteil 

erneuerbarer Energien oder Abwärme an 

der Wärmeerzeugung im Netz, der mindes-

tens 50 % betragen muss. 

Das Fºrderprogramm ist modular aufgebaut (siehe  

 

Tabelle 1) und umfasst vier Hauptmodule, 

um eine ganzheitliche Unterstützung von 

der Planung bis zur Umsetzung zu gewähr-

leisten . 

 

 

Tabelle 1: Modulaufbau und Fºrderinhalte der Bundesfºrderung f¿r effiziente Wªrmenetze (BEW) 

 
Modul 1 
Planung 

Modul 2 
Systemische Investi-

tion 

Modul 3 
EinzelmaÇnahme 

Modul 4 
Betriebsfºrderung 

N
e
u
e
 

 

W
ª
r
m
e
n
e
t
z
e

 Machbarkeitsstudie 
und Planungsleistung 
(HOAI LP 2-4) 

systemische Inves-
titionsfºrderung 
Neubau Wªrme-
netzsystem 

 
Betriebskostenfºr-
derung von Wªrme-
pumpen & Solar-
thermie 

Fºrderquote: 50% Fºrderquote: 40% 

Wªrmepumpe: 
bis zu 9,2 ct/kWhth 
Solarthermie: 
1 ct pro kWhth 

B
e
s
t
e
h
e
n
d
e
 

 

W
ª
r
m
e
n
e
t
z
e

 

Transformations-
plan und Planungs-
leistung (HOAI LP 2-
4) 

systemische Inves-
titionsfºrderung 
Wªrmenetzsystem 

Fºrderung einzel-
ner Investitions-
maÇnahmen wie 
EE-Wªrmeerzeuger, 
Digitalisierung etc. 

Betriebskostenfºr-
derung von Wªrme-
pumpen & Solar-
thermie 

Fºrderquote: 50 % Fºrderquote: 40 % Fºrderquote: 40 % Wªrmepumpe:  
bis zu 9,2 ct/kWhth 
Solarthermie:  
1 ct pro kWhth 
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2 Bestandsanalyse

2.1 Datenerhebung und Energieinf-

rastruktur  

Im Rahmen der Bestandsanalyse werden 

verschiedene Daten erhoben, um ein um-

fassendes Bild der aktuellen Wärmeversor-

gung und -nutzung in den ILE Nationalpark-

gemeinden darzustellen . Dafür werden 

folgende Geodaten verarbeitet:  

Á Gebäudemodelle (LoD2-Daten 
2025 - Level-of-Detail Stufe 2) [1]  

Á Tatsächliche Nutzung  
(ALKIS 2025) [2]  

Á Baualtersklassen  
(Zensus 2011) [3]  

Die Geodaten werden über das Bayerische 

Vermessungsamt bereitgestellt. Alle Abbil-

dungen werden auf Grundlage der Open 

Street Map erstellt  [4] . Weitere Informati-

onen über den aktuellen Energiever-

brauch, die Art der Heizsysteme, die Ener-

giequellen sowie Infrastrukturdaten und 

Versorgungsleitungen werden direkt erho-

ben. Das Institut für nachhaltige Energie -

versorgung hat auf Basis der Systematik 

des Klimaschutz-Planers passgenaue Da-

tenerhebungsbögen entwickelt. Durch die 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Akt-

euren können die erforderlichen Daten er-

fasst werden. Die Bilanzierung der Treib-

hausgasemissionen in den ILE National-

parkgemeinden wurde für das Kalender-

jahr 2022 vorgenommen. Der zeitliche 

Versatz zwischen Bilanzjahr und Erstel-

lungsjahr ist durch die Verfügbarkeit von 

Daten begründet.  

Für die Bilanzerstellung wurden insbeson-

dere folgende Datenquellen angespro-

chen: 

Á Stromnetzbetreiber:   
Bayernwerk Netz GmbH 

Á Gasnetzbetreiber:   
Bayernwerk Netz GmbH 

Á Wärmenetzbetreiber : 
Energie Riedlhütte 

Á Kehrdaten:  
Landesamt für Statistik Bayern   

Á Daten zu kommunalen  
Liegenschaften  und Abwasser : 
ILE Nationalparkgemeinden 

Á Verbrauchs - und Abwärmedaten  
von Großverbrauchern und  
Industrie :  
Eigene Erhebung 
 

Á Eignungsprüfung für die  
kommunale Wärmeplanung:  
Kurzgutachten des Bayerischen 
Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie 

 

In den folgenden Kapiteln werden zentrale 

Aspekte der infrastrukturellen Gegebe n-

heiten in de n Gemeinden behandelt. Zu-

nächst wird der Wärmedarf ,  die Energie-

struktur analysiert  und Großverbraucher 

räumlich verortet .  Die Eignungsprüfung als 

grobe Einschätzung zu leitungsgebunden 

versorgten Gebieten ist das erste Ergebnis 

im Prozess der Wärmeplanung. Anschlie-

ßend wird der Ist -Zustand mithilfe einer 

Energie- und Treibhausgasbilanz darge-

stellt. Die Energie - und Treibhausgasbilanz 

ist ein zentraler Schritt in der kommunalen 

Wärmeplanung, da sie eine detaillierte Be-

standsanalyse ermöglicht. Die Ergebnisse 

der Bestandsanalyse dienen als Grundlage 

für die Entwicklung effektiver  Maßnahmen 

zur Reduktion von Emissionen.  
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2.1.1 Leitungsgebundene Energieversorgung 

Die Abbildung 3 stellt  ausschließlich die 

Standorte der Erzeugungsinfrastruktur  

dar. Dargestellt sind die Biomasse- und Bi-

ogasanlagen, das Erdgas-BHKW, die Spei-

cherwasser- und Laufwasserkraftwerke so-

wie die bestehenden PV-Freiflächenanla-

gen. 

Die Standortbezeichnungen stammen ð so-

weit verfügbar ð aus dem Marktstammda-

tenregister und sind eindeutig zuordenbar . 

Ist eine Bezeichnung nicht hinreichend 

aussagekräftig, gibt die Farbgebung der 

Markierungen Auskunft über die jeweilige 

Art der Energieerzeugung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 3: Energieversorgung in den ILE Nationalparkgemeinden: Standorte der Energieerzeugungsanlagen, 
eigene Darstellung 
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Abbildung 4 bildet die Netzinfrastruktur 

ab: das bestehende Gasnetzgebiet, die 

vorhandenen Gebäude- bzw. Wärmenetze 

(es existieren mehrere) sowie das Strom-

netz. Sichtbar sind der Verlauf des Mit-

telspannungsnetzes für den Transport 

elektrischer Energie und die Hochspan-

nungs-Freileitungen, die die Gemeinden 

mit dem übergeordneten Stromnetz ver-

binden und damit eine wesentliche Rolle 

für die überregionale Versorgung spielen. 

Das Erdgasnetz ist in den Gemeinden Bay-

erisch Eisenstein, Frauenau, Neuschönau 

und Spiegelau vorhanden. Die bestehen-

den Gebäudenetze verlaufen überwiegend 

in unmittelbarer Nähe zu den Biogas - und 

Biomasseanlagen.Für Details und die zwei-

felsfreie Zuordnung wird auf die jeweili-

gen Einzelberichte verwiesen. Gebäude-

netze ð in Kapitel 0 näher erläutert ð ver-

sorgen maximal 16 Gebäude oder 100 

Wohneinheiten (Grenzwerte gemäß Bun-

desförderung für effiziente Wärmenetze 

bzw. Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude) und grenzen sich damit von Wär-

menetzen ab. In Sankt Oswald-Riedlhütte 

besteht ei n klassisches Wärmenetz mit 

mehr als 16 angeschlossenen Gebäuden; es 

wird vollständig durch einen biologischen 

Energieträger gespeist und leistet einen 

wesentlichen Beitrag zur regenerativen 

Wärmeversorgung der Gemeinde. 

 

Die Erdgasversorgung ist ein tragender 

Baustein der aktuellen Wärmebereitstel-

lung in den ILE-Nationalparkgemeinden. 

Die Bestandsanalyse umfasst Trassen, Ver-

teilung und Anschlussdichte in den Ortstei-

len. Das von der Bayernwerk Netz GmbH 

betriebene Erdgasnetz weist in den vier 

betreffenden Gemeinden eine Länge von 

38,5 km auf. Die Bewertung der Gasinfra-

struktur dient nicht nur der Bestimmung 

des Versorgungsgrads, sondern auch der 

Einschätzung von Flexibilitäts - und Um-

rüstpotenzialen, etwa zur Einspeisung von  

Biogas oder zur Nutzung von grünem Was-

serstoff. Diese Einordnung bildet eine 

zentrale Grundlage für die langfristige De-

karbonisierungsstrategie und die Optimie-

rung der kommunalen Wärmeversorgung. 

Auf die mögliche Umnutzung des Erdgas-

netzes ð beispielsweise zu einem Wasser-

stoffnetz ð wird im Kapitel zur Potenzial-

analyse eingegangen. Das bestehende Gas-

netz befindet sich in gutem Zustand und 

ist prinzipiell für Wasserstofftransporte 

geeignet. Ein Rück- oder Ausbau ist aktuell 

nicht vorgesehen. Für die langfri stige Nut-

zung wird ein enger Austausch mit dem 

Gasnetzbetreiber empfohlen.  

 

Neben dem Erdgas bildet die Stromversor-

gung eine wichtige Grundlage für die Ener-

gieinfrastruktur und den Ausbau der er-

neuerbaren Energien in den ILE National-

parkgemeinden und spielt eine entschei-

dende Rolle in der Wärmewende, insbe-

sondere bei der Umstellung auf stromba-

sierte Heiztechnologien wie Wärmepum-

pen. Die Bestandsanalyse der Strominfra-

struktur umfasst eine detaillierte Erhe-

bung der bestehenden Stromnetze in den 

Ortsteilen. Im Rahmen der kommunalen 

Wärmeplanung wird besonders auf die Be-

lastbarkeit der Netze geachtet, um poten-

zielle Engpässe zu identifizieren, die durch 

einen erhöhten Einsatz von Wärmepumpen 

oder anderen elektrischen Heizsystemen 

entstehen könnten. Übl icherweise erfolgt 

bei zusätzlichem Strombedarf, etwa durch 

Wärmepumpen, ein Netzausbau zur Erwei-

terung der Kapazitäten , um Überlastungen 

zu verhindern. Diese wird von dem jewei-

ligen Netzbetreibern durchgeführt.  
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Abbildung 4: Verlauf der Versorgungsleitungen wie Gasnetz, bestehendes Gebªude- oder Wªrmenetze sowie 

Mittelspannungsstromleitungen, eigene Darstellung 

 

2.1.2 Dezentrale Wªrmeversorgung 

Die dezentralen Wärmeerzeuger wurden 

über das Landesamt für Statistik Bayern  

[3]  erhoben. Tabelle 2 gibt einen Überblick 

über die Anzahl der im Bilanzjahr 2022 be-

triebenen dezentralen Heizkessel. Öl -Kes-

sel überwiegen mit 3.059, gefolgt von  805 

Erdgaskesseln sowie 735 Scheitholz- und 

455 Pelletheizungen. Flüssiggaskessel, 

Hackschnitzelheizungen und Kohleöfen 

spielen eine untergeordnete Rolle. Wär-

mepumpen sind nicht vollständig erfasst.  

Für die sechs Gemeinden wurden vom 

Stromnetzbetreiber 153 Wärmepumpen 

gemeldet. In dieser Zahl sind nur die Wär-

mepumpen enthalten, die auch einen ent-

sprechenden Wärmepumpentarif nutzen  

und somit separat erfasst werden können . 

In der Praxis werden folglich  deutlich mehr 

als 153 Wärmepumpen zur Wärmeversor-

gung in den ILE Nationalparkgemeinden 

genutzt.  Die Aufstellung verdeutlicht den 

überwiegenden Einsatz von fossilen Ener-

gieträgern in den ILE Nationalparkgemein-

den.

Tabelle 2: Kesseltypen und Anzahl der dezentralen Wªrmeerzeuger in den ILE Nationalparkgemeinden [3] 

Kesseltyp Anzahl   Kesseltyp Anzahl  

Öl 3.059  Flüssiggas 192 

Erdgas 805  Sonstige Biomasse 26 

Scheitholz 735  Hackschnitzel  25 

Pellets 455  Kohle  3 
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2.1.3 GroÇverbraucher

Abbildung 5 zeigt eine standortbezogene 

Darstellung der Großverbraucher in den 

ILE-Nationalparkgemeinden. Die identifi-

zierten Standorte sind überwiegend Beher-

bergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe, Fe-

rien- und Resortanlagen) und werden 

durch wenige gewerbliche/produzieren de 

Betriebe ergänzt (u. a. Brauerei, Glas-

hütte, Metzgerei, Anlagenbau). Im Zuge 

der Bestandsanalyse wurden die Verbräu-

che abgefragt und auf Potenziale zur Ab-

wärmenutzung geprüft . Dabei konnte kein 

Abwärmepotenzial in relevantem Umfang 

festgestellt werden.  

 

 
Abbildung 5: Standortbezogene Darstellung der identifizierten GroÇverbraucher in  

den ILE Nationalparkgemeinden, eigene Darstellung 
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2.2 Eignungspr¿fung und bauliche Struktur 

Ein erster  Bestandteil der kommunalen 

Wärmeplanung ist die Eignungsprüfung, 

die Teilgebiete identifiziert, die sich mit 

hoher Wahrscheinlichkeit nicht für die 

Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein 

Wasserstoffnetz eignen (§14 WPG). Krite-

rien für die Einteilung sind dabei in erster 

Linie das Vorhandensein eines Wärmenet-

zes oder Gasnetzes, die lokale Siedlungs- 

und Abnehmerstruktur  sowie die Verfüg-

barkeit erneuerbarer Energie quellen oder 

Abwärme. Darüber hinaus ist der Wärme-

bedarf  ein Indikator für die Wirtschaftlich-

keit eines Wärmenetzes. Für die Berech-

nung des Wärmebedarfs werden die 

Zensus-Daten genutzt. Die Methodik zur 

Erstellung des Wärmekatasters wird in Ka-

pitel 2.4 Wärmebedarf detailliert erläu-

tert.  

 

Tabelle 3 zeigt die wichtigsten Informati-

onsgrundlagen gemäß des Leitfadens Wär-

meplanung [5] , die in die Eignungsprüfung 

einfließen . Ziel dieser Prüfung ist es, be-

reits zu Beginn des Planungsprozesses Ge-

biete zu identifizieren, die potenziell  

nicht für die Versorgung durch ein Wärme-

netz oder Wasserstoffnetz geeignet sind. 

In diesen Gebieten liegt der Fokus auf de-

zentralen Versorgungsstrategien. 

 

 

Tabelle 3: Datengrundlagen und Analysekriterien der Eignungspr¿fung 

Thema Datengrundlage Zur Analyse von 

Siedlungsstruktur 3D-Gebªudemodelle LoD2 Unterteilung des kommunalen 
Gebiets in Teilgebiete, Identifi-
kation von Wohn- und Gewerbe-
gebieten 

Industriebetriebe und 
Ankerkunden 

OpenStreetMap, Kom-
mune 

Pr¿fung von mºglichen grºÇeren 
gewerblichen Abnehmern oder 
Abwªrmepotenzialen 

Bestehende Wªrmever-
sorgungsinfrastruktur 

Plªne von Erdgasnetzen, 
Wªrmenetzen, bestehen-
den Erzeugungsanlagen 

Identifikation von Gebieten ohne 
bestehende Gas- und Wªrmeinf-
rastruktur 

Wªrmebedarf Wªrmebedarf (aggregiert 
und im Hektarraster) 

Pr¿fung des Wªrmebedarfs zum 
Ausschluss von Wªrmenetzen mit 
fehlender Wirtschaftlichkeit 
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2.2.1 Bauliche Struktur in ILE Nationalparkgemeinden 

Zunächst werden die verschiedenen Sied-

lungsstrukturen und Gebäudetypen analy-

siert . Nutzungsarten und Gebäudetypen 

werden auf Basis von Geodaten identifi-

ziert. Für die georeferenzierte Darstellung 

kommen sowohl die tatsächliche Nutzung 

als auch Gebäudegeometriemodelle 

(LoD2-Daten) zum Einsatz. Diesen ist eine 

Gebäudefunktion zugeordnet , sodass zwi-

schen Wohn- und Nichtwohngebäuden un-

terschieden werden  kann. Als weitere r As-

pekt  werden im Bereich der Wohngebäude 

die IWU-Gebäudetypen (Klassifikation ty-

pischer Wohngebäude in Deutschland, die 

vom Institut Wohnen und Umwelt  entwi-

ckelt wurde ) ermittelt  [6] .  

 

Dafür wird in folgende Typen unterschie-

den: 

Á Einfamilienhäuser  
Freistehendes Wohngebäude mit  
1 bis 2 Wohnungen,  
meist 2-geschossig 

Á Reihenhäuser  
Wohngebäude mit 1 bis 2  
Wohnungen als Doppelhaus,  
gereihtes Haus, meist 2-geschossig 

Á Kleine Mehrfamilienhäuser  
Wohngebäude mit 3 bis 6  
Wohnungen 

Á Große Mehrfamilienhäuser  
Wohngebäude mit 7 oder mehr 
Wohnungen 

Abbildung 6 zeigt die vorherrschenden Ge-

bäudetypen auf Baublockebene in den Ge-

meindegebieten der ILE-Nationalparkge-

meinden. Die Abgrenzung der Baublöcke 

erfolgt entlang natürlicher Unterbrechun-

gen wie Infrastruktur (Schiene -, Straßen-, 

Wasserwege). 

 

In den Ortskernen konzentrieren sich 

Nichtwohngebäude (u. a. Verwaltung, 

Handel, Gastronomie, Tourismus) und 

punktuell auch größere Mehrfamilienhäu-

ser. Gewerbliche Nutzungen liegen über-

wiegend randlich bzw. entlang der Haupt-

verkehrsachsen und werden von kleineren 

bis mittelständischen Betrieben geprägt.  

 

Die Wohnsiedlungsstruktur ist zu über 72 % 

von Einfamilienhäusern und kleinen Mehr-

familienhäusern bestimmt . Vereinzelt sind 

Reihenhäuser und große Mehrfamilienhäu-

ser angesiedelt. Typisch sind freistehende 

Gebäude auf großflächigen Parzellen mit 

Gärten und Grünflächen, die zwischen den 

Siedlungskernen als Grünflächen fortge-

setzt werden.  

In Summe ergibt sich ein überwiegend 

kleinteiliges, aufgelockertes Siedlungsbild 

mit dichteren Zonen in den Zentren und 

aufgelockerten Wohnbereichen an den 

Rändern. 
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Abbildung 6: ¦berwiegender Gebªudetyp auf Baublockebene, eigene Darstellung 
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2.2.2 Ergebnis der Eignungspr¿fung 

Die Eignungsprüfung stellt eine erste, 

nicht abschließende Einschätzung dar und 

keine abschließende Gebietseinteilung. 

Sie dient dazu, auf Grundlage der vorhan-

denen Infrastruktur (Gas- und Wärme-

netze) sowie der Siedlungsstruktur aufzu-

zeigen, welche Bereiche sich grundsätzlich 

für eine zentrale, leitungsgebundene Wär-

meversorgung eignen und welche Bereiche 

voraussichtlich dezentral zu versorgen 

sind. Innerhalb der dichter bebauten 

Hauptorte ist typischerweise eine höhere 

Wärmedichte vorhanden als an den Sied-

lungsrändern. Diese Verhältnismäßigkeit 

lässt sich auch innerhalb der ILE-Gemein-

den erkennen. Daher sind diese Bereiche 

in der Ersteinschätzung als potenziell ge-

eignete Gebiete  für eine zentrale Wärme-

versorgung aufgenommen.  

 

Aufgrund der großen Entfernung der Ge-

meinden zum geplanten Wasserstoff-Kern-

netz besteht im bestehenden Gasnetz kein 

realistisches Potenzial für Wasserstoff als 

Ersatzenergieträger. Das Wasserstoff-

Kernnetz ist ein überregionales Pipeline - 

und Speichersystem, das Erzeugung, Spei-

cher und Verbrauchszentren verbindet.  

 

Die kartografische Einordnung ist in Abbil-

dung 7, auf der Folgeseite  dargestellt: 

blau markiert sind Gebiete mit deutlicher 

Entfernung zu potenziell geeigneten Ver-

sorgungsgebieten (daher präferiert  für  de-

zentrale Versorgung), grün hervorgehoben 

sind potenziell geeignete Gebiete für eine 

leitungsgebundene Versorgung (hier ist 

eine vertiefende Prüfung von Technik, 

Wirtschaftlichkeit und Umsetzung erfor-

derlich), rot dargestellt sind bestehende 

Wärme- bzw. Gebäudenetze. Eine endgül-

tige Festlegung von Versorgungsgebieten 

ist damit nicht verbunden und  erfolgt erst  

im Rahmen weiter führender Analysen. Das 

Ergebnis der Gebietseinteilung ist Kapitel 

4 zu entnehmen.  
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Abbildung 7: Ergebnisdarstellung der Eignungspr¿fung, eigene Darstellung 
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2.3 Energie- und Treibhausgasbilanz 

Die Energie- und Treibhausgasbilanzierung 

zeigt den aktuellen Energie - und Wärme-

verbrauch und die daraus resultierenden 

Treibhausgasemissionen in den ILE Natio-

nalparkgemeinden auf. Mit der Bilanz  las-

sen sich die größten Emissionsquellen und 

Potenziale für Einsparungen identifizieren  

und Fortschritte durch umgesetzte Maß-

nahmen in folgenden Jahren nachvollzie-

hen. Die Energie- und Treibhausgasbilanz 

für die Gemeinden wurde für das Jahr 2022 

nach der Bilanzierungs-Systematik Kom-

munal (BISKO) erstellt [7] . Der Klima-

schutz-Planer des Klima-Bündnisses fasst 

die BISKO-Methodik in einer webbasierten 

Software zusammen. Ziel dieser Methodik 

ist es, alle Endenergieverbräuche, die auf 

den Gemeindegebieten anfallen , nach den 

folgenden Sektoren zu bilanzieren:  

Á Kommunale Einrichtungen 

Á Private Haushalte 

Á Gewerbe, Handel und Dienstleis-
tungen 

Á Industrie 

Á Verkehr 

Die sektorenscharfe Aufteilung der Ver-

brauchsdaten erhöht den Detaillierungs-

grad und ermöglicht die Erstellung der 

Energie- und Treibhausgasbilanz. ăIndust-

rieò umfasst produzierendes Gewerbe und 

Großverbraucher. In den ILE Nationalpark-

gemeinden sind diese überwiegend in den 

Gemeinden Lindberg, Frauenau, Neu-

schönau und Spiegelau. ăGewerbe, Handel 

und Dienstleistungenò beinhaltet alle Ver-

bräuche der kleineren Gewerbebetriebe 

wie Büros oder Einzelhandel.  

Nicht energiebedingte Emissionen der 

Land-, Forst- sowie Abfallwirtschaft  

werden nach BISKO nicht bilanziert. 

Durch die Verrechnung der Endenergiever-

bräuche mit den entsprechenden Emissi-

onsfaktoren der Energieträger werden die 

Treibhausgasemissionen (THG) pro Jahr in 

Tonnen CO2-Äquivalenten (tCO2eq) ausge-

wiesen. Dabei werden auch die Vorketten 

der Energieträger berücksichtigt .   

Abhängig von der Datenquelle wird im Kli-

maschutz-Planer eine Datengüte zugewie-

sen. Primärdaten aus Direkterhebungen 

weisen eine hohe Datenqualität auf. Se-

kundärdaten, die auf Vergleichs - oder 

Hochrechnungen basieren, haben eine ge-

ringere Datengüte,  darunter fallen bei-

spielsweise Daten aus Modellen, wie dem 

Verkehrsmodell TREMOD (Transport -Emis-

sion Modell ).  Die Datengüte der jeweiligen 

Eingabewerte sind im Klimaschutz-Planer 

gewichtet . Durch eine direkte Erhebung 

der Daten wird  die Aussagekraft der Ener-

gie- und Treibhausgasbilanz verstärkt.  

Im Klimaschutz-Planer sind Endenergie-

verbräuche und Emissionen des Straßen- 

und des Schienenverkehrs hinterlegt. 

Diese Daten basieren auf dem Emissions-

berechnungsmodell TREMOD des Instituts 

für Energie - und Umweltforschung Heidel-

berg (ifeu) ,  mit dem die Verbräuche des 

Verkehrs kommunenspezifisch abgebildet 

werden [8] . 

Die Daten der kommunalen Liegenschaften 

wurden von den Gemeindeverwaltung en 

übermittelt. Der Strom - und Erdgasver-

brauch der Sektoren konnte über den je-

weiligen  Netzbetreiber erhoben  werden. 

Da für die Energie- und Treibhausgasbilanz 

der Gemeinden eine hohe Anzahl an Daten 

direkt erhoben werden konnten, weist die 

Bilanz eine hohe Datengüte auf. 
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Endenergieverbrauch nach Anwendungsbereich und Sektoren 

Der Endenergieverbrauch der ILE National-

parkgemeinden im Jahr 2022 beträgt ins-

gesamt 318.748 MWh. Dies umfasst gemäß 

BISKO-Systematik alle Endenergieverbräu-

che in den kommunalen Gebieten, also 

Wärme, Strom und Kraftstoffe aus dem 

Verkehrssektor. Abbildung 8 veranschau-

licht die Verteilung des Endenergiever-

brauchs auf die verschiedenen Anwen-

dungsbereiche. Hier wird der enorme Ein-

fluss des Energieverbrauchs für 

Wärmeerzeugung (61,9%) und der Hand-

lungsbedarf in der Wärmewende beson-

ders deutlich.  

Innerhalb der betrachteten Sektoren , in 

Abbildung 9, entfällt mit 58,4 % der größte 

Anteil auf Private Haushalte. Es folgen 

Verkehr mit 23,4 %, Gewerbe, Handel, 

Dienstleistungen mit 14,2 %. Mit einem An-

teil von 2,3 % und 1,6 % nehmen Kommu-

nale Einrichtungen und Industrie  eine 

deutlich untergeordnete Rolle ein .

 

Abbildung 8: Endenergieverbrauch nach Anwendungsbereich, eigene Darstellung 

 

 

 

Abbildung 9: Endenergieverbrauch nach Sektoren, eigene Darstellung
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Treibhausgasemissionen nach Anwendungsbereichen und Sektoren

Die gesamten Treibhausgasemissionen der 

ILE Nationalparkgemeinden betragen im 

Jahr 2022 89.587 tCOѩeq.  Abbildung 10 

zeigt den Anteil der Anwendungsbereiche 

am gesamten Treibhausgasausstoß. Dabei 

macht der Bereich Verkehr mit  27,4 % ei-

nen wesentlichen Teil aus. 46,0 % der 

Treibhausgase werden durch den Ver-

brauch von Wärme verursacht. Auch Strom 

erzeugt mit 26,6 % einen großen Anteil  an 

Treibhausgasemissionen in den Gemeinde-

gebieten. Hierbei bleibt die Art der 

Stromverträge unbeachtet. Es wird mit 

dem Bundes-Strommix bilanziert. In Abbil-

dung 11 werden die Treibhausgasemissio-

nen nach den jeweiligen Sektoren darge-

stellt. Hieraus wird ersichtlich, dass insge-

samt 67,1 % der Emissionen durch die Sek-

toren Gewerbe, Handel und Dienstleistung 

und Privathaushalten verursacht werden . 

Dies sind die vorrangig zu adressierenden 

Sektoren, wenn es um das Erarbeiten von 

Maßnahmen zur Erreichung einer treib-

hausgasneutralen Wärmeversorgung geht. 

 

Abbildung 10: Treibhausgasemissionen nach Anwendungsbereich, eigene Darstellung 

 

 

Abbildung 11: Treibhausgasemissionen nach Sektoren, eigene Darstellung 
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Wªrmeverbrauch nach Energietrªgern 

In Abbildung 12 werden die einzelnen 

Energieträger der ILE Nationalparkgemein-

den mit ihrem jeweiligen Anteil als Säulen 

dargestellt. Dabei beläuft sich der ge-

samte Endenergiebedarf an Wärme auf 

199.524 MWh/a. Heizöl überwiegt  mit ei-

nem Anteil von 47,4 %, gefolgt von Bio-

masse mit 27,0 %. Erdgas mit einem Anteil 

von 11,8 %, Flüssiggas mit 3,8 %, Nah-

wärme mit 3,6 %, Umweltwärme  mit 3,2 % 

sowie Solarthermie mit 3,1 %. Auf Sonstige 

entfällt ein sehr geringer Anteil an 

verwendeter Steinkohle, der durch die 

Rundung mit 0,0 % angegeben wird.  

Insgesamt weicht die Verteilung von der 

für flächig erschlossene Gasnetze üblichen 

Struktur ab. Sie spiegelt jedoch die lokalen 

Gegebenheiten im Bayerischen Wald wi-

der: Das Gasnetz erschließt die Gemein-

den nicht flächendeckend, da es sich um 

eine ländlich geprägte Region ohne Bal-

lungsräume handelt. Der hohe Biomasse-

anteil passt dazu, weil viele Haushalte auf 

lokal verfügbare Brennstoffe zurückgrei-

fen.  

 

Abbildung 12: Wªrmeverbrauch nach Energietrªgern, eigene Darstellung 
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In Abbildung 13 werden die Emissionen des 

Wªrmesektors auf ihre einzelnen Energie-

trªger aufgeschl¿sselt. Hierbei verursacht 

Heizºl den grºÇten Teil mit 71,8 %. Der 

zweitgrºÇte Teil bildet Erdgas mit 14,7 %. 

Gefolgt von Fl¿ssiggas mit 5,0 %. Die rest-

lichen Wªrmetrªger bilden Biomasse mit 

2,9 %, Nahwªrme mit 2,7 % und Umwelt-

wªrme mit 2,4 %. 

Der Vergleich von Abbildung 12 (Endener-

gie) und Abbildung 13 (THG-Emissionen) 

zeigt, dass die Verteilung der 

Endenergieverbrªuche nicht der Vertei-

lung der Treibhausgasemissionen ent-

spricht. Ursache sind die unterschiedli-

chen Emissionsfaktoren der Energietrªger: 

Biomasse wird mit einem sehr niedrigen 

COѩ- quivalent angesetzt und trªgt daher 

trotz eines Endenergieanteils von rund 27 

% nur zu 2,9 % zu den Emissionen bei, wªh-

rend fossile Energietrªger wie Heizºl und 

Erdgas aufgrund hºherer spezifischer 

Emissionsfaktoren einen ¿berproportional 

groÇen Emissionsbeitrag liefern.

 

Abbildung 13: Treibhausgasemissionen des Wªrmesektors nach Energietrªgern,  
eigene Darstellung  
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Wªrmeverbrauch aus erneuerbaren Energietrªgern 

Aus der Zusammensetzung der Energieträ-

ger ergibt sich, dass der Anteil erneuerba-

rer Wärmeversorgung am gesamten Wär-

meverbrauch bei 33,4 % liegt (Abbildung 

14). Die Dekarbonisierung der Wärmever-

sorgung stellt damit ein hohes Treibhaus-

gasreduktionspotenzial dar. Zu den erneu-

erbaren Energieträgern zählen unter ande-

rem Biomasse, Solarthermie und Umwelt-

wärme. Bundesweit lag der Anteil erneu-

erbarer Energien an der Wärmeerzeugung 

im Jahr 2022 bei 17,9 %. Auch wenn der er-

neuerbare Anteil der Energieträger der ILE 

Nationalparkgemeinden den Bundesdurch-

schnitt übertrifft, werden dennoch 66,6 % 

der Wärmemenge über fossile Energieträ-

ger gedeckt. Dies unterstreicht die Not-

wendigkeit einer konsequenten Dekarboni-

sierung des Wärmesektors, um eine Treib-

hausgasneutralität bis zum Jahr 2045 zu 

erreichen.

 

Abbildung 14: Anteil des erneuerbaren Wªrmeverbrauchs, eigene Darstellung 
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Wªrmeverbrauch nach Sektoren 

Abbildung 15 zeigt die sektorale Verteilung 

des Wärmeverbrauchs in den ILE National-

parkgemeinden. Der größte Wärmever-

brauch ist dem Sektor Private Haushalte 

mit einem Anteil von 83,9 % am gesamten 

Wärmeverbrauch zuzuordnen. Der Sektor 

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen  folgt 

mit einem Anteil von 13,8 % als zweitgröß-

ter Wärmeverbraucher, gefolgt von dem 

Sektor Kommunale Einrichtungen mit 

1,4 %. Der Sektor Industrie  weist einen 

niedrigen Anteil von 0,9 % am Wärmever-

brauch auf. 

Diese Verteilung spiegelt die siedlungs-

strukturellen Gegebenheiten der Ge-

meinde wider, die überwiegend durch 

Wohnbebauung geprägt ist. Abgesehen von 

einigen Hotels, Pensionen und Kulturstät-

ten ist das Vorkommen von Gewerbe im 

Gemeindegebiet vergleichsweise gering.  

 

 

Abbildung 15: Wªrmeverbrauch nach Sektoren, eigene Darstellung 
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Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 

In Abbildung 16 wird die Verteilung der e r-

neuerbaren Stromerzeugung zur konventi-

onellen Stromerzeugung visualisiert.  In 

den ILE Nationalparkgemeinden werden 

bilanziell 66,5 % (Stand: 2022) des Ge-

samtstromverbrauchs durch erneuerbare 

Energieerzeugung gedeckt. Die verblei-

benden 33,5 % werden durch konventio-

nelle Quellen gedeckt. Der gesamte 

Stromverbrauch beläuft sich auf 

47.944 MWh/a. Die Bedeutung von 

erneuerbaren Energien ist vor allem auf ei-

nen großen Anteil von Photovoltaik sowie 

Biomasse und kleinen Teilen Wasser- und 

Windkraft zurückzuführen.  Abbildung 17 

verbildlicht dieses Verhältnis. Photovol-

taik  dominiert mit der Erzeugung von 

17.971 MWh/a. Es folgt Wasserkraft mit 

13.103 MWh/a, Biomasse mit 753 MWh/a 

und Windkraft  mit 54 MWh/a. Die Angaben 

beziehen sich auf das Bilanzjahr 2022.

 

Abbildung 16: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energietrªgern und Anteil am Gesamtstromverbrauch  
im Bilanzjahr 2022, eigene Darstellungen 

 

Abbildung 17: Energieverteilung des erneuerbaren Stroms, eigene Darstellung 
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2.4 Wªrmebedarf 

Der Wärmebedarf ist ein zentraler Aspekt 

der Wärmeplanung und der Bestandsana-

lyse. Der Wert wird berechnet durch die 

Verschneidung von Baualtersklassen und 

LoD2-Daten. Die Level-of-Detail Stufe 2 

Daten sind 3D-Gebäudemodelldaten, die 

durch die Bayerische Vermessungsverwal-

tung zur Verfügung gestellt werden. D as 

Baujahr der Gebäude ist Bestandteil der 

Zensus-Daten. Die Daten liegen deutsch-

landweit in einem 100x100 m -Raster vor. 

Die Einteilung in Baualtersklassen beruht 

auf baugeschichtlichen Entwicklungen, 

wie das Inkrafttreten von Verordnungen 

(z.B. Wärmeschutzverordnung und Ener-

gieeinsparverordnung). Über Energiebe-

darfskennwerte für Wohngebäude und de-

ren Volumen werden den Gebäuden spezi-

fische Heizbedarfe zugeordnet. Die Heiz-

bedarfskennwerte sind dem Leitfaden 

Energieausweis entnommen und berück-

sichtigen den Heizwärmebedarf von Wohn-

gebäuden in Kilowattstunden pro Quadrat-

meter und Jahr (kWh/m 2·a) [9] . 

Deutlich erkennbar ist der hohe Anteil äl-

terer Gebäude. In Abbildung 18 ist die 

überwiegende Baualtersklasse auf Bau-

blockebene dargestellt . 78 % des Gebäu-

debestands wurden vor 1979 errichtet und 

entsprechen oft nicht den heutigen ener-

getischen Standards. Die mangelnde Wär-

medämmung von Fassaden, Dächern und 

Fenstern sowie veraltete Heizsysteme füh-

ren zu einem erhöhten Energieverbrauch 

und beeinträchtigen die Energieeffizienz. 

Vor diesem Hintergrund spielt die energe-

tische Sanierung des Altbestands eine 

wichtige Rolle in der kommunalen Wärme-

planung der ILE Nationalparkgemeinden.

Abbildung 18: ¦berwiegende Baualtersklasse auf Baublockebene, eigene Darstellung
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In den Gemeinden wird der Wärmebedarf 

durch die Vielzahl an Wohngebäuden, ins-

besondere Einfamilienhäuser, und die an-

sässigen Unternehmen bestimmt. Typi-

scherweise liegen die Wärmebedarfs-

schwerpunkte im Ortskern, da hier eine 

verdichtete Bebauung vorliegt, während in 

den Außengebieten und Weilern oft mit 

größerem Abstand gebaut wird, so auch in  

den ILE Nationalparkgemeinden. Zur da-

tenschutzkonformen Darstellung wird der 

Wärmebedarf auf Baublockebene abgebil-

det.  

Die Analyse umfasst sowohl den Energie-

verbrauch für Raumwärme als auch für 

Warmwasser. Dadurch gelingt die Identifi-

zierung von Hotspots mit besonders hohem 

Bedarf, die für zukünftige Maßnahmen zur 

Energieeffizienzsteigerung oder dem Aus-

bau von Wärmenetzen relevant sind.  

Eine genaue Erfassung der vorhandenen 

Wärmestrukturen hilft nicht nur bei der 

Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzie-

rung des Wärmebedarfs, sondern zeigt 

auch Potenziale für den Einsatz erneuer-

barer Wärmequellen auf. In Abbildung 19 

und Abbildung 20 wird der Wärmebedarf 

der ILE Nationalparkgemeinden als Hektar-

raster und aggregiert dargestellt. Der Wär-

mebedarf spiegelt die bauliche Struktur 

der Gemeinden wider.  Bei der Einordnung 

des Wärmebedarfs gibt der Leitfaden  zur 

Wärmeplanung des Bundes eine Orientie-

rung [5] . Demnach ist eine Eignung für 

Wärmenetze ab 70 MWh pro Hektar und 

Jahr in Neubaugebieten und ab 415 MWh 

pro Hektar und Jahr für konventionelle 

Netze gegeben (siehe Tabelle 4).

 
Abbildung 19: Wªrmebedarf nach Hektarraster in den ILE Nationalparkgemeinden, eigene Darstellung 
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Abbildung 20: Aggregierter Wªrmebedarf auf Baublockebene in den ILE Nationalparkgemeinden, eigene Dar-
stellung 

 

Tabelle 4: Einschªtzung zur Eignung f¿r Wªrmenetze nach Wªrmedichte, entnommen aus Leitfaden Wªrmepla-
nung des Bundes [5] 

Wªrmedichte 

[MWh/haāa] 

Einschªtzung der Eignung zur Errichtung von Wªrmenetzen 

0-70 Kein technisches Potenzial  

70-175 Empfehlung von Wªrmenetzen in Neubaugebieten 

175-415 Empfehlung f¿r Niedertemperaturnetze im Bestand 

415-1.050 Richtwert f¿r konventionelle Wªrmenetze im Bestand 

> 1.050 Sehr hohe Wªrmenetzeignung 
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Nachdem der Wärmebedarf der Gemein-

den analysiert wurde, dien t  die Wärmeli-

niendichte  als Beschreibung der Wärmebe-

darfsmenge pro Trassenmeter eines poten-

ziellen Wärmenetzes. Der Kennwert ver-

anschaulicht die linearen Bedarfsvertei-

lung entlang des Straßennetzes, indem die  

Linien die Intensität des Wärmebedarfs in 

den verschiedenen Bereichen der Gemein-

den sichtbar machen und aufzeigen, wo 

die Nachfrage besonders hoch ist und wo 

sie geringer ausfällt.  

Im Unterschied zur reinen Bedarfsanalyse 

bietet die Darstellung mit Wärmelinien 

eine wertvolle räumliche Perspektive, die 

es ermöglicht, die Wärmeverteilung in Re-

lation zur Infrastruktur und den bestehen-

den Bebauungsstrukturen zu setzen. Dar-

aus kann eine erste Indikation einer Wär-

meliniendichte, der Auslastung einer mög-

lichen zentralen Wärmeversorgung sowie 

der Verhältnismäßigkeit der Netzkosten , 

abgeleitet werden. Die Wärmeliniendichte 

wird für die Einteilung von Gebieten in 

zentrale oder dezentrale Versor gung her-

angezogen. Bei einer hohen Wärmelinien-

dichte kann davon ausgegangen werden, 

dass sich die Gebiete eher für eine Versor-

gung über Wärmenetze eignen, da je er-

richtetem Trassenmeter mehr Wärmeab-

nahme erfolgt. Eine Wärmeliniendichte 

von über 1.200 kWh/m·a gilt in der Regel 

als guter Hinweis auf die wirtschaftliche 

Realisierbarkeit eines neuen Wärmenetzes 

[5] . Diese Einordnung ist auch in Tabelle 5 

nachzuvollziehen. 

In Abbildung 21 sind die Wärmeliniendich-

ten in unterschiedlichen Farbintensitäten 

angelegt, die den Grad der Nachfrage vi-

sualisieren: Von Rot für Gebiete mit höchs-

tem Bedarf über Orange für mittlere bis 

hin zu Grün für niedrige Wärmebedarfe.  

Vereinzelt lassen sich Zonen mit dichter 

Besiedelung oder höherer gewerblicher 

Nutzung und entsprechend erhöhter  

Wärmeliniendichte in den Ortszentren  

erkennen.  

 

Tabelle 5: Wªrmenetzeignung in Abhªngigkeit von der Wªrmeliniendichte, entnommen aus Leitfaden Wªrme-
planung des Bundes [5] 

Wªrmeliniendichte 

[MWh/māa] 

Einschªtzung der Eignung zur Errichtung von Wªrmenet-

zen 

< 0,7 Kein technisches Potenzial  

0,7 - < 1,5 Empfehlung f¿r Wªrmenetze bei NeuerschlieÇung von Flª-

chen f¿r Wohnen, Gewerbe oder Industrie 

1,5 - < 2  Empfehlung f¿r Wªrmenetze in bebauten Gebieten 

Ó 2 Wenn Verlegung von Wªrmetrassen mit zusªtzlichen H¿rden 

versehen ist (z.B. StraÇenquerungen, Bahn- oder Gewªsser-

querungen) 
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Abbildung 21: Wªrmeliniendichten in den ILE Nationalparkgemeinden, eigene Darstellung 
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3 Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse stellt einen zentralen 

Baustein der kommunalen Wärmeplanung 

dar und liefert wesentliche Erkenntnisse 

zur Realisierung einer treibhausgasneutra-

len und ressourceneffizienten Wärmever-

sorgung. Zu Beginn der Analyse wird das 

Potenzial für die Errichtung und den Aus-

bau von Wärmenetzen bewertet, um deren 

Rolle in der zukünftigen Wärmeversorgung 

einzuschätzen. In diesem Kapitel wird zu-

dem untersucht, welche natürlichen und 

infrastrukturellen Ressourcen in den ILE 

Nationalparkgemeinden verfügbar sind 

und wie sie zur Deckung des zukünftigen 

Wärmebedarfs genutzt werden können.  Im 

Fokus der Analyse stehen lokale Potenziale 

für erneuerbare Energien wie Solar - und 

Geothermie sowie für die Nutzung von Ab-

wärme aus Industrie und Gewerbe. Dar-

über hinaus werden Optionen zur Reduk-

tion des Wärmebedarfs und zur Effizienz-

steigerung in Gebäuden und Anlagen ge-

prüft.  

Durch die umfassende Ermittlung und Be-

wertung dieser Potenziale schafft die Ana-

lyse die Grundlage für die Entwicklung 

eines Zielszenarios, das auf eine nachhal-

tige und emissionsarme Wärmeversorgung 

bis zum Jahr 2045 ausgerichtet ist.  

Die von INEV durchgeführten Potenzial-

analysen basieren bei gebäudebezogenen 

Potenzialen (z.B. Photovoltaik , Solarther-

mie) unter anderem auf 3D-Gebäudemo-

delldaten, den LoD2-Daten und bei Flä-

chenpotenzialen (z.B. Biomasse, Photovol-

taik -Freiflächenanlagen) vor allem auf Ge-

ofachdaten oder Open Source Projekten 

(z.B. OpenStreetMap). Die georeferenzier-

ten Darstellungen wurden von INEV er-

stellt. Geofachdaten beschreiben georefe-

renziert fachspezifische Informationen.  

Ein Beispiel für Geofachdaten sind Land-

schaftsschutzgebiete, d ie Informationen 

zu räumlichen Eigenschaften wie Lage, 

räumliche Ausdehnung und gegebenenfalls 

weitere Attribute enthalten  und von den 

Landesämtern für Umwelt zur Verfügung 

gestellt werden.  

Die Potenzialhierarchie dient der systema-

tischen Einordnung von Energiepotenzia-

len nach ihrer Zugänglichkeit und Umsetz-

barkeit  und ist in Abbildung 22 dargestellt.  

Abbildung 22: Potenzialpyramide, eigene Darstellung
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Im nachfolgenden werden technische Po-

tenziale ausgewiesen. Das technische Po-

tenzial g ibt den Teil des maximal physika-

lischen (theoretischen)  Potenzials an, der 

durch den Einsatz der aktuell verfügbaren 

Technik erschlossen werden könnte. Dabei 

werden Verluste, technische Einschrän-

kungen und infrastrukturelle Gegebenhei-

ten berücksichtigt.  

3.1 Wªrmenetze 

Wärmenetze sind Infrastrukturen zur zent-

ralen Versorgung von Gebäuden mit Wär-

meenergie. In einem Wärmenetz wird die 

erzeugte Wärme über ein Rohrleitungssys-

tem von zentralen Erzeugungsanlagen, wie 

Blockheizkraftwerken, Geothermieanla-

gen oder Großwärmepumpen, zu den an-

geschlossenen Gebäuden transportiert. 

Diese Technologie erlaubt eine effiziente 

Wärmeerzeugung, da zentrale Anlagen oft 

höhere Wirkungsgrade erzielen, insbeson-

dere durch den Einsatz von Kraft -Wärme-

Kopplung und die Nutzung nachhaltiger 

Energiequellen wie Geothermie oder Ab-

wärme. Beim Transport entstehen zwar 

unvermeidbare Wärmeverluste, doch 

durch die zentrale Erzeugung lassen sich 

Ressourcen effizienter nutzen. Wärme-

netze werden bevorzugt in dichtbesiedel-

ten Gebieten mit hohem Wärmebedarf 

eingesetzt, wo sie wirtschaftlich und tech-

nisch besonders vorteilhaft sind.  

Für die Planungen zur möglichen Einfüh-

rung von Wärmenetzen in den ILE Natio-

nalparkgemeinden wurden detaillierte Un-

tersuchungen durchgeführt. Dabei erfolgte 

eine Zonierung der Gemeindegebiete an-

hand des in Kapitel 2.4 beschriebenen 

Wärmekatasters, um die unterschiedli-

chen Wärmebedarfe und Strukturen besser 

analysieren zu können. Zusammen-

hängende Gebiete mit einem hohen Wär-

mebedarf werden zusammengefasst. 

Für alle Gebiete werden beispielhafte 

Wärmenetze modelliert. Dafür werden zu-

nächst die Wärmebedarfe der jeweiligen 

Gebiete ermittelt. Um das Potenzial zu er-

mitteln, wird im ersten Schritt mit einer 

Anschlussquote von 100 Prozent ausgegan-

gen. Ergänzend wird ein möglicher Tras-

senverlauf des Wärmenetzes entlang des 

Straßennetzes herangezogen.  

So kann für die jeweiligen Ausbaugebiete 

die Wärmelinien dichte angegeben werden 

(siehe Kapitel 2.4). Eine Wärmelinien-

dichte von über 1 .200 kWh/m·a  gilt in der 

Regel als guter Hinweis auf die wirtschaft-

liche Realisierbarkeit eines Wärmenetze s 

[5] .  Im Folgenden werden die Ergebnisse 

der beschriebenen Untersuchung darge-

stellt.  Die Wirtschaftlichkeit eines Wärme-

netzes hängt neben der Wärmelinien-

dichte von zahlreichen weiteren Faktoren 

ab. Dazu gehört die Wahl geeigneter Ener-

gieträger für die Wärmeerzeugung, die 

Ausgestaltung effizienter Betreibermo-

delle sowie das Engagement und die Un-

terstützung seitens der Kommune und der 

Verwaltung.  In Abbildung 23 sind die Ge-

biete grün markiert, die näher analysiert  

wurden. 
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Abbildung 23: Wªrmenetzuntersuchungsgebiete, eigene Darstellung 

  



Kommunale Wªrmeplanung 
Gesamtbericht ILE Nationalparkgemeinden 

 

 

   INEV 42 
 

3.1.1 Detailbetrachtung Bayerisch Eisenstein 

Das Betrachtungsgebiet liegt im Hauptort 

von Bayerisch Eisenstein. Etwa 40 % der 

Gebäude sind Einfamilienhäuser, 25 % ent-

fallen auf  Nichtwohngebäude. Mehrfamili-

enhäuser gemäß der IWU-Kategorisierung 

sind zu 31 % und Reihenhäuser zu 4 % vor-

handen. Ein großer Teil der Bausubstanz 

stammt aus der Zeit vor Inkrafttreten der 

ersten Wärmeschutzverordnung (WSchV), 

dem Vorläufer des heutigen Gebäudeener-

giegesetzes (GEG). Rund 73 % der Gebäude 

wurden zwischen 1949 und 1986 errichtet. 

Aufgrund dieser Baujahre verzeichnet der 

Ortsteil einen hohen spezifischen Wärme-

bedarf , bezogen auf die brutto Geschoss-

flächen der Gebäude,  von ca. 127 kWh/m² 

pro Jahr.  Die Detailbet rachtung des 

untersuchten Gebiets von Bayerisch 

Eisenstein ist in Abbildung 24 inklusive des 

Trassenverlaufs dargestellt.  

Die Analyse der Indikatoren deutet darauf 

hin, dass der Aufbau eines Wärmenetzes 

im betrachteten Gebiet unter den aktuel-

len Rahmenbedingungen wirtschaftlich 

nicht sinnvoll sein wird . Bei einer An-

schlussquote von 100 % beträgt die Wärme-

liniendichte 840 kWh/m·a. Bei einer An-

schlussquote von 60 % ergibt sich eine 

Wärmeliniendichte von 504  kWh/ m·a 

Jahr. Gemäß den in Kapitel 3.1 definierten 

Richtwerten gilt eine Wärmeliniendichte 

ab 1.200 kWh/m·a als potenziell wirt-

schaftlich.  

Angesichts dieser Ausgangslage kann nicht 

weiter von eine m wirtschaftlichen Betrieb 

eines Wärmenetzes im betrachteten Ge-

biet ausgegangen werden. Das Gebiet wird 

deshalb nicht  als Wärmenetzgebiet im 

Sinne des Wärmeplanungsgesetzes in die 

Gebietseinteilung  für das Zieljahr (2045)  

aufgenommen. Die Empfehlung für dieses 

Gebiet sieht eine dezentrale Versorgung 

vor. 

Die wesentlichen Kennzahlen für das 

Untersuchungsgebiet sind: 

 

Á Angeschlossene Gebäude: 282 

Á Trassenlänge: 10.413  m 

Á Wärmebedarf: 11.526  MWh/a 

Á Wärmeliniendichte: 

840 kWh/m·a  

Č Keine Eignung für ein Wärme-

netzgebiet
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Abbildung 24: Detailbetrachtung Bayerisch Eisenstein, mºglicher Trassenverlauf eines Wªrmenetzes, eigene 
Darstellung 
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3.1.2 Detailbetrachtung Frauenau 

Das Betrachtungsgebiet beinhaltet einen 

Großteil  des Ortskerns östlich der Bahn-

strecke von Frauenau. Es beinhaltet die 

beiden bereits vorhandenen Gebäude-

netze und ist Großteils deckungsgleich mit 

dem vorhandenen Erdgasnetz. Etwa 38 % 

der Gebäude sind Einfamilienhäuser, 31 % 

entfallen auf  Nichtwohngebäude. Mehrfa-

milienhäuser gemäß der IWU-Kategorisie-

rung sind zu 21 % und Reihenhäuser zu 10 % 

vorhanden. Ein großer Teil der Bausub-

stanz stammt aus der Zeit vor Inkrafttre-

ten der ersten Wärmeschutzverordnung 

(WSchV), dem Vorläufer des heutigen Ge-

bäudeenergiegesetzes (GEG). Rund 62 % 

der Gebäude wurden zwischen 1949 und 

1986 errichtet. Aufgrund dieser Baujahre 

verzeichnet der Ortsteil einen recht hohen 

spezifischen Wärmebedarf, bezogen auf 

die brutto Geschossflächen der Gebäude, 

von ca. 115 kWh/m ² pro Jahr.   

Die Detailbetrachtung eines möglichen 

Wärmenetzes im Ortskern von Frauenau ist 

in Abbildung 25 dargestellt. Die 

Darstellung verdeutlicht, dass d er Bereich 

im Süd-Westen rund um die Moosaustraße 

aufgrund ihres Leerstandes einen 

erheblichen Einfluss auf die 

Wärmeliniendichte und somit die 

Wirtschaftlichkeit hat.  

Die Analyse der Indikatoren deutet darauf 

hin, dass der Aufbau eines Wärmenetzes 

im betrachteten Gebiet unter den 

aktuellen Rahmenbedingungen nicht wirt-

schaftlich umsetzbar sein wird . Bei einer 

Anschlussquote von 100 % beträgt die Wär-

meliniendichte 958 kWh/m·a.  Bei einer re-

alistischen Anschlussquote von 60 % ergibt 

sich somit eine Wärmeliniendichte von 

574 kWh/ m·a. Gemäß den in Kapitel 3.1 

definierten Richtwerten gilt eine Wärmeli-

niendichte ab 1.200 kWh/m·a als potenzi-

ell wirtschaftlich.  

Angesichts dieser Ausgangslage kann nicht 

weiter von eine m wirtschaftlichen Betrieb 

eines Wärmenetzes im betrachteten Ge-

biet ausgegangen werden. Das Gebiet wird 

deshalb nicht  als Wärmenetzgebiet im 

Sinne des Wärmeplanungsgesetzes in die 

Gebietseinteilung für das Zieljahr (2045) 

aufgenommen. Die Empfehlung für dieses 

Gebiet sieht eine dezentrale Versorgung 

vor. 

Die wesentlichen Kennzahlen für das 

Untersuchungsgebiet sind: 

 

Á Angeschlossene Gebäude: 220 

Á Trassenlänge: 5.943 m 

Á Wärmebedarf: 4.756  MWh/a 

Á Wärmeliniendichte: 

958 kWh/m·a  

Č Keine Eignung für ein  

Wärmenetzgebiet
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Abbildung 25: Detailbetrachtung Frauenau, mºglicher Trassenverlauf eines Wªrmenetzes, eigene Darstellung 
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3.1.3 Detailbetrachtung Lindberg 

Das Betrachtungsgebiet liegt im Ortskern 

von Lindberg und reicht nördlich von der 

Abzweigung Lehener Straße/Lehen bis in 

den Süden zum Angerweg sowie Teilen der 

Zwieseler Straße. Es beinhaltet nicht das 

bestehende Gebäudenetz, welche die 

Schule sowie einen Biohof und die Touris-

ten-Information versorgt .  Es stellt somit 

die Betrachtung einer möglichen Erweite-

rung des Gebäudenetzes dar. 

Etwa 61 % der Gebäude sind Einfamilien-

häuser, 10 % entfallen auf  Nichtwohnge-

bäude. Mehrfamilienhäuser gemäß der 

IWU-Kategorisierung sind zu 23 % und Rei-

henhäuser zu 5 % vorhanden. Ein großer 

Teil der Bausubstanz stammt aus der Zeit 

vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutz-

verordnung (WSchV), dem Vorläufer des 

heutigen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). 

Rund 57 % der Gebäude wurden zwischen 

1949 und 1986 errichtet. Aufgrund dieser 

Baujahre verzeichnet der Ortsteil einen 

hohen spezifischen Wärmebedarf, bezo-

gen auf die brutto Geschossflächen der 

Gebäude, von 127 kWh/m² pro Jahr.   

Die Detailbetrachtung eines möglichen 

Wärmenetzes im Ortskern von Lindberg ist 

in Abbildung 26 dargestellt.  

Die Analyse der Indikatoren deutet darauf 

hin, dass der Aufbau eines Wärmenetzes 

im betrachteten Gebiet unter den aktuel-

len Rahmenbedingungen grundsätzlich 

nicht wirtschaftlich umsetzbar sein wird . 

Bei einer Anschlussquote von 100 % beträgt 

die Wärmeliniendichte 818 kWh/m·a. Bei 

einer Anschlussquote von 60 % ergibt sich 

somit eine Wärmeliniendichte von 

491 kWh/  m·a. Gemäß den in Kapitel 3.1 

definierten Richtwerten gilt eine Wärmeli-

niendichte ab 1.200 kWh/m·a als potenzi-

ell wirtschaftlich.  

Angesichts dieser Ausgangslage kann nicht 

weiter von einer wirtschaftlichen Betrei-

bung eines Wärmenetzes im betrachteten 

Gebiet ausgegangen werden. Das Gebiet 

wird deshalb nicht  als Wärmenetzgebiet 

im Sinne des Wärmeplanungsgesetzes in 

die Gebietseinteilung für das Zieljahr 

(2045) aufgenommen. Die Empfehlung für 

dieses Gebiet sieht eine dezentrale Ver-

sorgung vor. 

Die wesentlichen Kennzahlen für das 

Untersuchungsgebiet sind: 

 

Á Angeschlossene Gebäude: 165 

Á Trassenlänge: 5.350 m 

Á Wärmebedarf: 5.651  MWh/a 

Á Wärmeliniendichte: 

818 kWh/m·a  

Č Keine Eignung für ein Wärme-

netzgebiet

  



Kommunale Wªrmeplanung 
Gesamtbericht ILE Nationalparkgemeinden 

 

   INEV 47 
 

 

Abbildung 26: Detailbetrachtung Lindberg, mºglicher Trassenverlauf eines Wªrmenetzes, eigene Darstellung  
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3.1.4 Detailbetrachtung Neuschºnau 

Das Untersuchungsgebiet liegt im Ortskern 

von Neuschönau. Es beinhaltet einige Ein-

richtungen des GHD-Sektors (Gewerbe, 

Handel und Dienstleistung) sowie den 

Großverbraucher Euler Hotel .  Etwa 41 % 

der Gebäude sind Einfamilienhäuser, 22 % 

entfallen auf  Nichtwohngebäude. Mehrfa-

milienhäuser gemäß der IWU-Kategorisie-

rung sind zu 30 % und Reihenhäuser zu 7 % 

vorhanden. Ein großer Teil der Bausub-

stanz stammt aus der Zeit vor Inkrafttre-

ten der ersten Wärmeschutzverordnung 

(WSchV), dem Vorläufer des heutigen Ge-

bäudeenergiegesetzes (GEG). Rund 74 % 

der Gebäude wurden zwischen 1949 und 

1986 errichtet. Aufgrund dieser Baujahre 

verzeichnet der Ortsteil einen hohen spe-

zifischen Wärmebedarf , bezogen auf die 

brutto Geschossflächen der Gebäude, von 

ca. 131 kWh/m² pro Jahr.   

Die Detailbetrachtung eines möglichen 

Wärmenetzes im Ortskern von Neuschönau 

ist in Abbildung 27 dargestellt.  

Die Analyse der Indikatoren deutet darauf 

hin, dass der Aufbau eines Wärmenetzes 

im betrachteten Gebiet unter den aktuel-

len Rahmenbedingungen grundsätzlich 

wirtschaftlich sein könnte Bei einer 

Anschlussquote von 100 % beträgt die Wär-

meliniendichte 1.187 kWh/m·a.  Da der be-

rechnete Wert für die Wärmeliniendichte 

jedoch auf einer Anschlussquote von 100 % 

basiert reduziert sich der realistische 

Wert. Bei der Annahme einer Anschluss-

quote von 60 % entspricht das einer Wär-

meliniendichte von 712 kWh/m·a  und so-

mit ergibt sich kein wirtschaftlicher Be-

trieb .  

Das Gebiet wird deshal b nicht  als Wärme-

netzgebiet im Sinne des Wärmeplanungs-

gesetzes in die Gebietseinteilung für das 

Zieljahr (2045) aufgenommen. Die Emp-

fehlung für dieses Gebiet sieht eine de-

zentrale Versorgung vor. 

Die wesentlichen Kennzahlen für das 

Untersuchungsgebiet sind: 

 

Á Angeschlossene Gebäude: 161 

Á Trassenlänge: 4.267 m 

Á Wärmebedarf: 7.269  MWh/a 

Á Wärmeliniendichte: 

1.187  kWh/m·a  

Č Keine Eignung für ein Wärme-

netzgebiet
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Abbildung 27: Detailbetrachtung Neuschºnau, mºglicher Trassenverlauf eines Wªrmenetzes, eigene Darstel-
lung  






























































































































































